
Amt 50 16.11.2022

Antrag der Ratsmitglieder Frau Astrid Stahn/Herrn Detlef Krey im Bereich Förderung der 
Wohlfahrtspflege, hier: Zuweisungen und Zuschüsse

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 126 Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschlussvorschlag

Der Mietzuschuss an den AWO Kreisverband zum Betrieb der Hennefer Tafel wird um 25% auf 
7.500,00 €/p. a. erhöht.

Begründung

Mit Beschluss des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales am 08.11.2011 wurde die 
Verwaltung beauftragt, dem Träger der Hennefer Tafel, der AWO Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg e.V., 
einen jährlichen Mietzuschuss in Höhe von 6.000 € zu zahlen.

Bei dieser Gewährung des Mietzuschusses handelt es sich um eine freiwillige Leistung seitens der 
Verwaltung. Es besteht weder eine gesetzliche noch vertragliche Verpflichtung zur Zahlung.

Gleichwohl schlägt die Verwaltung eine Aufstockung des Mietzuschusses um 25% auf 7.500,00 € vor, 
um den gestiegenen Kosten für Energie und Heizung Rechnung zu tragen.

Lorenz


